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Die Zerlegung der alten Titel bewirkte A in ganz 
mechanischer Weise durch Vorschreibung neuer Nummern 
vor die einzelnen Unterabschnitte, und häufig hat man 
sich nicht einmal die Mühe gegeben, neue Ueberschriften 
dazu zu erfinden. Der Titel B XXI. ‘De navibus furatis’ 
ist in A in die beiden XXVI. ‘De navibus’ und XXVII. 
‘De asco deintro clave furato4 zerteilt, als wenn zwischen 
‘navis’ und ‘ascus’ ein sachlicher Unterschied bestände, und 
der Plural ‘navibus’ deutet auch in A noch an, dass ur­
sprünglich die kleinere Schiffsart mit diesem Titel ver­
einigt war. Der jedem Ordnungssinn spottende Titel XXVII. 
‘De furtis diversis’ in B umfasste nicht weniger als 25 Ka­
pitel und bot also A ein ergiebiges Arbeitsfeld: die alte 
Ueberschrift verblieb den Strafbestimmungen für Diebstahl 
der Viehglocken und der Fussfessel des Pferdes als Titel 
XXXVII, wodurch die Verschiedenheit der Diebstähle 
ziemlich beschränkt wurde, und die folgenden Kapitel sind 
als Titel XXXVIII—XLV weitergezählt. Im vorangehen­
den Kapitelverzeichnis, aus welchem die Krammer’sche 
Kritik so reichen Gewinn zu ziehen wusste (oben S. 540), 
treten die in A zwischen ‘De furtis diversis’ und ‘De elo­
gationibus’ eingeschobenen Titel schon äusserlich als Inter­
polation dadurch hervor, dass sie sämtlich mit ‘Si quis’ und 
den Anfangsworten des zugehörigen Textes beginnen. Die 
Wegführung fremder Ernte in c. 13 hat A gestrichen, da 
schon oben c. 5 der Erntediebstahl unter Strafe gestellt 
war, und die Verbrennung von fremdem Bauholz ist ebenso 
wie der Holzdiebstahl (c. 14. 16) anderweitig untergebracht.

Das Bauholz und Brennholz hat A in seinem ersten 
ganz neuen Titel VIII. ‘De furtis arborum’ verarbeitet, der 
sich schon durch seine Stellung zwischen den Vogel- und 
Bienendiebstählen als fremdartiger Bestandteil, als Inter­
polation verrät. Die Brücke von den Vögeln zu den Bäumen 
hatte die Rezension C in ihrem Titel VII. ‘De avibus fu­
ratis’ geschlagen, und A hat sich nicht bloss den stattlichen 
Vogelzuwachs, Sperber, Ente, Hahn und Huhn, Kranich 
und Hausschwan, hieraus angeeignet, an dem sich allein schon 
die höher entwickelte Kulturstufe gegenüber B erkennen 
liess, nicht bloss den kleinen Vogel (‘aucellum’) in der Falle, 
um den man sich zu B’s Zeiten noch nicht sorgte, sondern 
auch die Verbindung mit den Obstbäumen im Garten, die 
von einer ziemlichen Einbildungskraft Zeugnis ablegt, und 
von dem Garten war C noch auf das Messer geraten, das 
man im Garten gebrauchte, ein Gedankensprung, den in­
dessen A nicht mitgemacht hat. Alles dies unter dem 


